
Übersicht Fördermittelprogramme Corona-Krise 
 
 

Land Bayern: 
 

1. Steuererleichterungen 

Unternehmen wird angesichts der Beeinträchtigung durch die Corona-Pandemie durch liquiditätsschonenden 

Steuervollzug entgegengekommen. Konkret geht es um erleichterte Stundung, einfache Kürzung von Vorauszahlungen 

und den Verzicht auf Vollstreckungsmaßnahmen. 

Der Freistaat Bayern hat für entsprechende Anträge ein sehr einfach gehaltenes Formular „Steuererleichterungen 

aufgrund des Coronavirus“ ins Netz gestellt. Konkrete Vorgaben zur Art der Beeinträchtigungen gibt es nicht. Ein 

Nachweis muss dem Antrag nicht beigelegt werden. 

• Die Stundung ist vorerst über drei Monate vorgesehen. Sie kann für Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und 

Umsatzsteuer beantragt werden. 

• Die Kürzung von Vorauszahlungen kann mittels des Formulars für die Einkommensteuer, die Körperschaftsteuer 

und die Gewerbesteuer beantragt werden. 

Vollstreckungsmaßnahmen setzt die bayerische Finanzverwaltung bei unmittelbarer Betroffenheit bis Jahresende aus. 

Das muss beim zuständigen Finanzamt beantragt werden, ein Formular dazu gibt es nicht. 

Eine Stundung der Gewerbesteuer müssen Unternehmen bei der zuständigen Kommune beantragen. 

2. Kurzarbeit 

Bei Arbeits- und Produktionsausfällen im Zusammenhang mit dem Coronavirus kann bei Vorliegen der gesetzlichen 

Voraussetzungen Kurzarbeit eingeführt und Kurzarbeitergeld beantragt werden. 
  
2.1 Einführung von Kurzarbeit 

Für die Einführung von Kurzarbeit ist es notwendig, eine Vereinbarung mit dem Betriebsrat zu schließen, sofern ein 

solcher vorhanden ist. Ist kein Betriebsrat vorhanden, muss die Kurzarbeit einzelvertraglich vereinbart werden. Bei 

Einführung von Kurzarbeit in tarifgebundenen Betrieben sind entsprechende tarifvertragliche Vorgaben ebenfalls zu 

beachten. 

  

2.2 Antrag auf Kurzarbeitergeld 

Durch das Coronavirus verursachte Lieferengpässe, die zu Produktionsausfällen führen, rechtfertigen es, die Gewährung 

von Kurzarbeitergeld zu prüfen. 
  
2.2.1 Voraussetzungen für die Gewährung von Kurzarbeitergeld 

Voraussetzung für die Gewährung von Kurzarbeitergeld ist, dass im Betrieb alle Möglichkeiten ausgeschöpft wurden, 

den Arbeitsausfall zu verhindern oder zu mindern. Die Entscheidung, ob Kurzarbeitergeld gewährt wird, obliegt der 

Bundesagentur für Arbeit, d. h. es findet eine entsprechende Prüfung der Voraussetzungen durch die Bundesagentur 

statt. 
  
Kurzarbeitergeld kann nur bezogen werden, wenn der Arbeitsausfall bei der zuständigen 
Agentur für Arbeit angezeigt wird. Hierfür kann das Muster (Muster Anzeige 
über Arbeitsausfall bei der Bundesagentur für Arbeit) verwendet werden. Zudem kann 
Kurzarbeitergeld auch online angezeigt und beantragt werden 

(https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-uebersicht-kurzarbeitergeldformen). Anträge 

auf Kurzarbeitergeld (Muster Antrag auf Kurzarbeitergeld bei der Bundesagentur für Arbeit) werden in der Regel 

innerhalb einer Frist von drei Wochen bearbeitet. 
  

https://www.finanzamt.bayern.de/Informationen/download.php?url=Informationen/Formulare/Steuerzahlung/Steuererleichterungen_aufgrund_der_Auswirkungen_des_Coronavirus.pdf
https://www.finanzamt.bayern.de/Informationen/download.php?url=Informationen/Formulare/Steuerzahlung/Steuererleichterungen_aufgrund_der_Auswirkungen_des_Coronavirus.pdf
https://www.bds-bayern.de/wp-content/uploads/2020/03/BA-Muster-Arbeitsausfall.pdf
https://www.bds-bayern.de/wp-content/uploads/2020/03/BA-Muster-Arbeitsausfall.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-uebersicht-kurzarbeitergeldformen
https://www.bds-bayern.de/wp-content/uploads/2020/03/BA-Antrag-auf-Kurzarbeitergeld.pdf


Sind die betrieblichen Voraussetzungen gegeben, kann mit der Kurzarbeit begonnen werden, bevor die entsprechende 

Anzeige über den Arbeitsausfall bei der Bundesagentur für Arbeit eingegangen ist. Die Anzeige muss aber in dem 

Monat, in dem erstmalig Kurzarbeitergeld geleistet werden soll, bei der Agentur für Arbeit erstattet worden sein. Bei 

Vorliegen eines unabwendbaren Ereignisses gilt die Anzeige über Arbeitsausfall für den entsprechenden Kalendermonat 

als erstattet, wenn sie unverzüglich erfolgt ist. 
  
Der operative Service der Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit berät Unternehmen in allen Fragen zur 

Kurzarbeit. Unternehmen können sich diesbezüglich an den für sie zuständigen Arbeitgeberservice der Arbeitsagenturen 

vor Ort wenden, der dann den Kontakt zum operativen Service herstellt. 
  
2.2.2 Anzeige des Arbeitsausfalls bei der Agentur für Arbeit 
  
Bereits vor der Anzeige an die Agentur für Arbeit kann und sollte sich der Arbeitgeber 
durch die Agentur für Arbeit beraten lassen. In der Anzeige über Kurzarbeit beschreibt der Arbeitgeber die Ursachen für 

die Kurzarbeit und die voraussichtliche Dauer. Nach der Prüfung durch die Agentur für Arbeit erhält er in der Regel 

innerhalb von 15 Arbeitstagen einen Bescheid, ob grundsätzlich Anspruch auf Kurzarbeitergeld besteht. Anschließend 

rechnet der Arbeitgeber das Kurzarbeitergeld selbst aus und zahlt es im Rahmen der Lohnabrechnung an die 

Arbeitnehmer. Er kann immer für den vorangegangenen Kalendermonat die Erstattung bei der Agentur für Arbeit 

beantragen und erhält das verauslagte Kurzarbeitergeld in der Regel innerhalb von 15 Arbeitstagen. Nach dem Ende des 

Arbeitsausfalles erfolgt eine Prüfung durch die Agentur für Arbeit, da während des Arbeitsausfalles unter Vorbehalt 

ausgezahlt wird.  
  
Um den Zugang zum Kurzarbeitergeld zu vereinfachen und schneller entscheiden zu können, behält sich die Agentur für 

Arbeit darüber hinaus vorübergehend folgende Prozesse vor: 
  

• Im Rahmen der Anzeige des Arbeitsausfalles genügt die Glaubhaftmachung der Ursachen. Nachweise können in 

einfacher Form geführt werden. 
• Es wird nur für den ersten Monat ein Antrag abgegeben. In den Folgemonaten werden 

mit den Abrechnungslisten Kurz-Anträge eingereicht, es sei denn es haben sich gegenüber dem ersten Monat 

Änderungen ergeben. Der Arbeitgeber muss diese Erklärung im Kurz-Antragsformular abgeben. 
  

2.3 Erleichterung des Bezugs von Kurzarbeitergeld im Zusammenhang mit 
Corona – rückwirkend zum 01. März 2020 
  
Am 08. März 2020 hat sich der Koalitionsausschuss angesichts der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Epidemie 

dazu entschieden, die Regelungen zur Kurzarbeit kurzfristig zu erleichtern. Ziel ist eine umfassende 

Beschäftigungssicherung und ein Schutz der Unternehmen vor Insolvenz in der Corona-Krise. 
  
Mit Rechtsverordnung vom 16. März 2020 hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales die Voraussetzungen für 

den Bezug von Kurzarbeitergeld rückwirkend zum 01. März 2020 wie folgt erleichtert. 
  

• Es reicht aus, wenn 10 Prozent der Beschäftigten eines Betriebes von Arbeitsausfall 
betroffen sind, damit ein Unternehmen Kurzarbeit beantragen kann. 
  

• Sozialversicherungsbeiträge werden bei Kurzarbeit von der Bundesagentur für Arbeit 
vollständig erstattet. 
  

• Kurzarbeitergeld ist auch für Beschäftigte in Zeitarbeit möglich. 
 

• In Betrieben, in denen Vereinbarungen zu Arbeitszeitschwankungen genutzt werden, 
wird auf den Aufbau negativer Arbeitszeitkonten verzichtet. 

 
 
 
 
 



3. Umsatzsteuersondervorauszahlungen 
 
Der Bayerische Finanzminister Albert Füracker MdL hat mitgeteilt, dass den durch die Corona-Pandemie betroffenen 

Unternehmen zur Schaffung von Liquidität bereits geleistete Umsatzsteuersondervorauszahlungen für 2020 auf Antrag 

wieder zurückgezahlt werden. 

Entstehung von Umsatzsteuersondervorauszahlungen 

Grundsätzlich müssen Unternehmer nach Ablauf des Voranmeldungszeitraums bis zum 10. des Folgemonats ihre 

Umsatzsteuer-Voranmeldungen an das Finanzamt übermitteln. Damit wird auch die Umsatzsteuer fällig. 

Auf Antrag kann den Unternehmen eine Dauerfristverlängerung um einen Monat gewährt werden. Bei Unternehmen, 

welche die Umsatzsteuer monatlich anmelden, ist dies jedoch von der Leistung einer Sondervorauszahlung abhängig. 

Diese beträgt 1/11 der Summe der Vorauszahlungen für das vorangegangene Kalenderjahr. Sie wird bei der letzten 

Voranmeldung des Jahres angerechnet. 

Zurückzahlung der Sondervorauszahlung 

Zur Schaffung von Liquidität soll diese Sondervorauszahlung den durch die Corona-Pandemie betroffenen Unternehmen 

wieder zur Verfügung gestellt werden. Ansprechpartner ist das zuständige Finanzamt.  

 

Land/Bund 
 

Soforthilfe Corona 

 

Gerade kleine Betriebe aus stark betroffenen Branchen benötigen zusätzliche Unterstützung. Ihnen greift die 

Staatsregierung und der Bund mit Soforthilfen unter die Arme. Notleidende Betriebe erhalten unbürokratisch und sehr 

kurzfristig zwischen 9.000 und 50.000 Euro.  

Anträge auf die Corona-Soforthilfe des Freistaates Bayern und der Bundesregierung können ab sofort über ein 

einheitliches Online-Formular gestellt werden. 

Wenn Sie von den höheren Konditionen des Bundes- und Landesprogramms profitieren wollen, stellen Sie bitte einen 

neuen elektronischen Antrag. 

Das Antragsformular finden Sie über folgenden Link:  

 

https://www.soforthilfe-corona.bayern/prweb/PRAuth/O2uGLpBPMrTQZeJSUjckRg%28%28*/!STANDARD 

 

Falls Sie schon einen Antrag gestellt haben (unabhängig davon, ob Sie schon einen Bescheid oder eine Auszahlung 

erhalten haben), kreuzen Sie dies bitte im elektronischen Antragsformular an. 

Wer ist antragsberechtigt? 

Anträge können von Unternehmen und selbstständigen Angehörigen der Freien Berufe (vom Soloselbständigen 

bis zu 250 Erwerbstätige) gestellt werden, die eine Betriebs- bzw. Arbeitsstätte in Bayern haben. 

 

 

 

 

https://www.soforthilfe-corona.bayern/prweb/PRAuth/O2uGLpBPMrTQZeJSUjckRg%28%28*/!STANDARD


Für Antragsteller mit bis zu 10 Beschäftigten gilt: 

 

Antragsberechtigt sind Soloselbständige, Angehörige der Freien Berufe und Unternehmen (bis zu 10 Beschäftigten: 

einschließlich Unternehmen mit landwirtschaftlicher Urproduktion), die 

• wirtschaftlich und damit dauerhaft am Markt als Unternehmen oder im Haupterwerb als Freiberufler oder 

Selbständige tätig sind, und in beiden Fällen 

• ihre Tätigkeit von einer inländischen Betriebsstätte oder einem inländischen Sitz der Geschäftsführung aus 

ausführen und 

• bei einem deutschen Finanzamt angemeldet sind. 

 

Unerheblich ist, ob der Antragsberechtigte ganz oder teilweise steuerbefreit ist. Personenvereinigungen und 

Körperschaften werden als eine Einheit betrachtet. Öffentliche Unternehmen sind von der Förderung ausgeschlossen. 

Sollte es sich um ein verbundenes Unternehmen handeln, ist hinsichtlich des Liquiditätsengpasses auf das 

Gesamtunternehmen abzustellen.  

Liquiditätsengpass bedeutet, dass der Antragsteller durch die Corona Pandemie in wirtschaftliche 

Schwierigkeiten geraten ist, die seine Existenz bedrohen, weil die fortlaufenden Einnahmen aus dem 

Geschäftsbetrieb voraussichtlich nicht ausreichen, um die Verbindlichkeiten in den auf die Antragstellung 

folgenden drei Monaten aus dem fortlaufenden erwerbsmäßigen Sach- und Finanzaufwand (Fixkosten bspw. 

gewerbliche Mieten, Pachten, Leasingraten) zu zahlen. 

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass der Antragssteller versichert, alle Angaben im Antragsformular nach bestem 

Wissen und Gewissen und wahrheitsgetreu gemacht hat. 

Fördervolumen 

Die Soforthilfe ist gestaffelt nach der Zahl der Erwerbstätigen und beträgt 

bei bis zu ... Beschäftigten (Vollzeitäquivalente) Maximales Fördervolumen 

fünf Beschäftigte 9.000 Euro 

zehn Beschäftigte 15.000 Euro 

50 Beschäftigte 30.000 Euro 

250 Beschäftigte 50.000 Euro 

Obergrenze für die Höhe der Finanzhilfe ist der Betrag des durch die Corona-Krise verursachten 

Liquiditätsengpasses. 

Die Umrechnung von Teilzeit- und 450-Euro-Kräften erfolgt nachfolgenden Berechnungen: 

Mitarbeiter bis 20 Stunden Faktor 0,5 

Mitarbeiter bis 30 Stunden Faktor 0,75 

Mitarbeiter über 30 Stunden Faktor 1 

Mitarbeiter auf 450 Euro-Basis Faktor 0,3 



Bitte stellen Sie den Antrag nur einmal. Nach der Eingabe der Anzahl Ihrer Beschäftigten erkennt und entscheidet das 

Programm, ob bei Ihnen das bayerische oder das Soforthilfe-Programm des Bundes zur Anwendung kommt. Es 

erscheint automatisch das für Sie einschlägige Antragsformular. 

Unter Nr. 5 des Antragsformulars ist die Höhe des Liquiditätsengpasses konkret zu beziffern. Anträge mit Angaben wie 

z. B. „noch nicht absehbar“ können nicht bearbeitet und somit nicht berücksichtigt werden. 

Anträge, die Sie per PDF oder per Post an die Bewilligungsbehörden senden, können ab sofort nicht mehr bearbeitet 

werden. 

Nach der erfolgreichen Antragsstellung erhalten Sie eine automatische Eingangsbestätigung an die angegebene E-

Mail-Adresse.  

Laut unseren Informationen sind keine Rückfragen zum Bearbeitungsstand des Antrags möglich. 

Ihr Antrag wird von der örtlich zuständigen Bewilligungsbehörde bearbeitet und die Soforthilfe wird auf das Konto des 

Antragstellers überwiesen. Örtlich zuständig ist die Bewilligungsbehörde, in deren Bezirk die Betriebstätte bzw. 

Arbeitsstätte des Antragstellers liegt. Liegt die Betriebs- bzw. Arbeitsstätte im Stadtgebiet München ist 

Bewilligungsbehörde die Stadt München. 

Die Soforthilfe ist eine finanzielle Überbrückung für kleinere Betriebe und Freiberufler, die aufgrund der Corona-Krise in 

eine existenzielle Notlage geraten sind. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass eine Beantragung ohne diese 

Voraussetzung zu erfüllen, Betrug ist. Der Betrugstatbestand sieht eine Geldstrafe oder sogar eine Freiheitsstrafe bis zu 5 

Jahren vor. Es wird um Verständnis gebeten, dass jeder Fall, der bekannt wird, angezeigt wird und die Soforthilfe 

zurückzuzahlen ist. 

Kontaktdaten für den Antrag 

Anträge können ausschließlich online gestellt werden. Der Link ist ganz oben angeführt.  

Die Bearbeitung der Anträge erfolgt durch die für den Antragsteller örtlich zuständige Vollzugsbehörde. 

Bewilligungsbehörde für die Corona-Soforthilfe in Bayern sind 

• Stadtgebiet München 

• Regierungsbezirk Oberbayern außer Stadtgebiet München 

• Regierungsbezirk Niederbayern 

• Regierungsbezirk Oberpfalz 

• Regierungsbezirk Oberfranken 

• Regierungsbezirk Mittelfranken 

• Regierungsbezirk Unterfranken 

• Regierungsbezirk Schwaben 

Die Vollzugbehörde wird in dem Antragsformular abgefragt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förderbank LfA: 
 
LfA-Bürgschaften 

Der maximale Bürgschaftssatz für Betriebsmittel-, Rettungs- und Umstrukturierungsbürgschaften sowie 

Konsolidierungsdarlehen ist von 50 Prozent auf 80 Prozent angehoben worden. 

Zudem genügt es als Voraussetzung für eine Betriebsmittelbürgschaft, dass ein mittelständisches Unternehmen aktuelle 

Liquiditätsprobleme hat (bislang konnten Betriebsmittelkredite nur in besonderen Fällen z. B. bei erhöhtem 

Betriebsmittelbedarf im Zusammenhang mit Konsolidierungen verbürgt werden). 

Universalkredit mit Haftungsfreistellung 

Den Kredit gibt es von 25 000 EUR bis 10 Millionen EUR. Der Haftungsfreistellungssatz ist von 60% auf 80% angehoben 

worden. 

Zudem werden die Haftungsfreistellungen beim Universalkredit für größere Unternehmen mit bis zu 500 Mio. EUR 

Konzernumsatz (bisher können nur kleine und mittlere Unternehmen sowie Freiberufler eine Haftungsfreistellung 

erhalten) sowie für haftungsfreizustellende Darlehensbeträge bis zu 4 Mio. EUR (bisher bis zu 2 Mio. EUR) geöffnet. 

Akutkredit 

Der Akutkredit kann bis 2 Millionen EUR betragen. Antragsberechtigt sind gewerbliche Unternehmen mit bis zu 500 

Millionen EUR Jahresumsatz. Bei Corona-bedingten Liquiditätsschwierigkeiten wird auf ein Konsolidierungskonzept 

verzichtet, und zwar unabhängig von der Höhe des beantragten Akutkredits, sofern die Hausbank bestätigt, dass akute 

Liquiditätsschwierigkeiten infolge der Corona-Auswirkungen und damit ein akzeptierbarer Konsolidierungsanlass 

vorliegen und sie die eingeleiteten bzw. geplanten Konsolidierungsmaßnahmen mitträgt. 

Ausweitung des vereinfachten Verfahrens für alle Haftungsfreistellungen sowie neu auch für 

Bürgschaften 

Um die Antragsprozesse bei den Haftungsfreistellungen und LfA-Bürgschaften zu beschleunigen und diese damit für 

Unternehmen und Freiberufler schneller zugänglich zu machen, wird bis auf Weiteres der Schwellenwert, bis zu dem die 

LfA ein vereinfachtes Verfahren der Risikoprüfung anwendet, von derzeit 250 000 EUR auf 500 000 EUR angehoben. 

Dadurch müssen für diese Fälle weniger Unterlagen eingereicht werden. 

Tilgungsaussetzung bei Darlehen mit Haftungsfreistellungen 

Für bestehende LfA-Darlehen mit Haftungsfreistellung bietet die LfA ab sofort eine einfache und schnelle Lösung zur 

Aussetzung von bis zu vier Tilgungsraten. Dazu kann die Hausbank über das Zentralinstitut bei der LfA die 

Tilgungsaussetzung beantragen. 

Daneben besteht weiterhin die Möglichkeit, das bisherige Stundungsverfahren zu nutzen. 

Verfahren 

Die Finanzierungshilfen beantragt das Unternehmen über seine Hausbank. 

Für Fragen zu den öffentlichen Finanzierungshilfen stehen Ihnen die Mitarbeiter/-innen der LfA Förderberatung 

telefonisch zur Verfügung: 089/2124–1000, E-Mail: info@lfa.de. 

Bei Bedarf wird die LfA Task-Force eingeschaltet, deren Experten die Krisensituation analysieren, Schwachstellen mit dem 

Unternehmen besprechen und Lösungswege aufzeigen. 

 

 

mailto:info@lfa.de


 

 Förderbank KfW: 
 

Die KfW hat ihre Förderbedingungen für Kredite an von Corona betroffene Unternehmen deutlich verbessert. Das 

Angebot richtet sich an Unternehmen, Selbstständige oder Freiberufler, die durch die Corona-Krise in finanzielle 

Schieflage geraten sind und einen Kredit benötigen. Diese können ab dem 23. März 2020 bei ihrer Bank oder Sparkasse 

einen vom der KfW geförderten Kredit für Investitionen und Betriebsmittel beantragen. Voraussetzung ist, dass sie bis 

zum 31. März 2019 nicht in Schwierigkeiten waren. 

Die Konditionen für Förderkredite mit Corona-Bezug 

Die Förderung geschieht mittels einer Übernahme eines Teils des Risikos der kreditgebenden Bank oder Sparkasse durch 

die KfW. Dadurch steigt die Chancen, eine Kreditzusage zu erhalten. Die Konditionen der KfW dazu sehen wie folgt aus: 

• Für große Unternehmen werden bis zu 80 Prozent des Risikos übernommen. 

• Für kleine und mittlere Unternehmen geht die Risikoübernahme bis zu 90 Prozent. 

Je Unternehmensgruppe kann bis zu eine Milliarde Euro beantragt werden. Der Kredithöchstbetrag ist begrenzt auf 

• 25 Prozent des Jahresumsatzes 2019 oder 

• das doppelte der Lohnkosten von 2019 oder 

• den aktuellen Finanzierungsbedarf für die nächsten 18 Monate bei kleinen und mittleren Unternehmen bzw. 12 

Monate bei großen Unternehmen oder 

• 50 Prozent der Gesamtverschuldung Ihres Unternehmens bei Krediten über 25 Mio. Euro. 

Diese Konditionen werden für unterschiedliche Unternehmensgruppen identisch in verschiedene Förderprogramme 

eingearbeitet. Damit verbessern sich die Konditionen jeweils erheblich. Die Zuordnung zu KfW Förderprogrammen sieht 

wie folgt aus: 

• Unternehmen, die länger als fünf Jahre am Markt sind: KfW Unternehmerkredit 

• Jüngere Unternehmen: ERP-Gründerkredit - universell 

Direktbeteiligung der KfW an Konsortialfinanzierungen 

Die KfW beteiligt sich auch an Konsortialfinanzierungen für Investitionen und Betriebsmittel von mittelständischen und 

großen Unternehmen. Hierbei übernimmt sie bis zu 80 Prozent des Risikos, jedoch maximal 50 Prozent der Risiken der 

Gesamtverschuldung. Damit steigen die Aussichten auf eine individuell strukturierte und passgenaue 

Konsortialfinanzierung. 

Der KfW-Risikoanteil beträgt dabei mindestens 25 Mio. Euro und ist begrenzt auf 

• 25 Prozent des Jahresumsatzes 2019 oder 

• das doppelte der Lohnkosten von 2019 oder 

• den aktuellen Finanzierungsbedarf für die nächsten 12 Monate. 

Optional können alle am Konsortium teilnehmenden Banken von der KfW refinanziert werden. 

Verfügbarkeit der Merkblätter 

Die neuen Merkblätter zu diesen Krediten stehen voraussichtlich ab 23. oder 24. März 2020 zur Verfügung. Mehr 

Informationen: https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html  

 

Alle Informationen können auch beim Bund der Selbständigen in Bayern www.bds-bayern.de/corona/ 

abgefragt werden. 

https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html
http://www.bds-bayern.de/corona/

